
Kreistagsdrucksache Nr. 131/23/2 
 
AZ. 062 
 
 

Tagesordnungspunkt 
 

Wahl des Kreistages am 09. Juni 2024 - Bildung des Kreiswahlausschusses 
 
 
Zur Beratung im  

Kreistag (öffentlich) Beschluss am 20.03.2024  
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Herr Joseph Reichert muss als Vorsitzender eines anderen Wahlorgans aus dem Kreiswahl-
ausschuss ausscheiden. Herr Manfred Hofelich wird an seiner Stelle als stellvertretender 
Beisitzer in den Kreiswahlausschuss für die Kreistagswahl 2024 zugewählt. 
 
 
 
 

Sachverhalt: 
 
Am 09.12.2023 wurde durch Einigung die Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses 
festgelegt und die Beisitzer gewählt (Kreistagsdrucksache 131/23). Der für die FWV-Fraktion 
als stellvertretender Beisitzer gewählte Herr Joseph Reichert muss als Vorsitzender eines 
anderen Wahlorgans, kraft Gesetzes (§ 15 Abs.1 Satz 2 KomWG) aus dem Kreiswahlaus-
schuss ausscheiden. Es wird empfohlen, den Kreiswahlausschuss durch Zuwahl im Wege 
der Einigung zu vervollständigen. Von der FWV-Fraktion wurde Herr Manfred Hofelich als 
neuer Beisitzer vorgeschlagen. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
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